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Nutzung privater Endgeräte in Schule und Unterricht (BYOD - Bring Your Own Device) 

- Vereinbarung - 
Stand: 06.12.2023 

 

„Bildung ist der entscheidende Schlüssel, um alle Heranwachsenden an den Chancen des digitalen Wandels 

teilhaben zu lassen. Ziel ist es, sie zu einem sicheren, kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit 

Medien zu befähigen und neben einer umfassenden Medienkompetenz auch eine informatische Grundbil-

dung zu vermitteln“ (aus dem Medienkompetenzrahmen des Landes NRW). 

 

Die Idee einer kompetenten und gemeinschaftlichen Verantwortung im Rahmen digitaler Bildung 

und deutlicher Anerkennung der pädagogischen Herausforderungen bilden die Basis für das Medienkon-

zept am Gymnasium Arnoldinum. Die Nutzung privater digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler 

kann, richtig eingesetzt, den Lernerfolg fördern und im schulischen Alltag motivierend wirken. Zudem bietet 

eine geeignete BYOD-Regelung positive Potentiale für die Gestaltung eines zukunftsgerichteten Un-

terrichts und einer modernen pädagogischen Arbeit. 

 

1. Die Nutzungsmöglichkeiten der Geräte variieren je nach Jahrgangsstufe und sind dem Alter und der 

Entwicklungsstufe der Schülerinnen und Schüler angepasst. 

       Ich halte mich an die jeweilige Regelung des Jahrgangs: 

 

 5./6./7. Klasse: Die Benutzung eigener Geräte ist nicht vorgesehen, bei Bedarf stehen für den-

Unterricht schuleigene Geräte zur Verfügung. 

 

 ab 8. Klasse: Die Nutzung privater Endgeräte ist in Phasen digitalen Arbeitens und als Buch- und 

Heftersatz erlaubt, aber nicht verpflichtend (in der Sekundarstufe I wird i.d.R. handschriftlich 

gearbeitet). 

 

 Im Lernzentrum Horstmar kann nicht online mit eigenen Endgeräten gearbeitet werden. 

Stattdessen stehen schuleigene Geräte in ausreichender Zahl zur Verfügung. 

 

 Ich darf mein privates Endgerät grundsätzlich nur mit Zustimmung der unterrichtenden Lehrkraft 

einsetzen. 

 

 Ich darf nur über das schuleigene Netzwerk eine Verbindung zum Internet herstellen. Ich darf 

keine mobilen Daten oder mobile Accesspoints (Hotspots) nutzen und auch keine Hotspots 

verfügbar machen. 

 

2. In EVA- und Freistunden darf ich das Gerät zum Arbeiten nutzen. 

 

3. Mein Gerät nutze ich im Unterricht ausschließlich zum Arbeiten. So ist z. B. das Surfen im Internet zu 

privaten Zwecken, das Senden oder Empfangen privater Nachrichten über Messenger-Dienste, das 

Spielen oder Musikhören nicht erlaubt. Ich nehme mein Gerät erst nach Aufforderung durch die 

Lehrkraft in Betrieb und stelle es inaktiv, wenn es nicht benötigt wird. 
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4. Damit die Lehrkraft meinen Arbeitsfortschritt nachvollziehen kann, lege ich mein Tablet immer flach auf 

den Tisch. Auf Aufforderung gewähre ich der Lehrkraft Einblick in das Gerät, beispielsweise laufende 

Programme und den Browser-Verlauf. 

 

5. Um unsere Persönlichkeitsrechte zu schützen, darf ich keine Fotos und Videos sowie Tonaufnahme von 

Personen erstellen und verbreiten (versenden, teilen). Ausnahme: Das Erstellen von Foto- oder Film-

material kann im Rahmen des Unterrichts aufgabenbezogen durch die Lehrkraft erlaubt werden. 

 

6. Ich beachte bei der Arbeit mit Online-Inhalten das Urheberrecht. Mehr Informationen finde ich z. B. 

hier: 

https://irights.info/artikel/wie-erkenne-ich-rechtswidrige-angebote-im-internet/22725 

 

7. Die im Unterricht angefertigten Notizen können, analog zum Heft/Ordner, durch die Lehrkräfte eingese-

hen werden. Unterrichtsmitschriften und Hausaufgaben stelle ich hierzu auf Aufforderung in die IServ-

Ordner des jeweiligen Faches ein. Je nach Bedarf des Faches führe ich auch ein Heft/eine Mappe. 

 

8. Bei einem „Mobile Device-Manager (MDM)“ handelt es sich um eine administrative Software, die im Be-

reich des Schulnetzwerkes die Funktionen von Endgeräten steuern, freigeben und ggf. einschränken kann. 

Diese Maßnahmen können notwendig werden, wenn z. B. auf Endgeräten zeitweise nur bestimmte Apps 

verfügbar sein sollen oder das Internet teilweise oder ganz gesperrt wird. Sollte sich die Schule zur An-

schaffung eines geeigneten MDM-Systems zur Steuerung von Endgeräten entscheiden, so verpflichte ich 

mich zur Installation der zur Fernsteuerung notwendigen App. Ich bin damit einverstanden, dass in der 

Schule die Steuerung pädagogischer Funktionen auf die Schule übergeht und unterstütze dies technisch. 

 

9. Die Benutzung privater Endgeräte ist freiwillig und unterliegt meiner eigenen Verantwortung. Das bedeu-

tet, dass ich selbst für die Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit sorgen muss. Sollte dies einmal zeit-

weise nicht der Fall sein, so darf dies den Unterricht und meine Teilnahme daran nicht stören oder verzö-

gern. 

 

10. Der Name meines Geräts gibt Auskunft über mich als Besitzer, etwa „iPad von Klaus Neumann“.  

 

 

Haftungsausschluss: 

Die Schule übernimmt keinerlei Haftung bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl. Die Schülerin bzw. 

der Schüler trägt die volle Verantwortung und ist auch für den Umgang mit den eigenen Daten zuständig. 

 

 

 

 a                                                                             a 
Vorname, Name, Klasse/Jahrgangsstufe 

 

 

                                                                                                                                         

Datum, Unterschrift Schülerin/Schüler Datum, Unterschrift Eltern 

Verstoße ich gegen diese Regeln, zeige ich damit, dass die Nutzung eines digitalen Endgerätes meinem ei-

genen Lernerfolg und dem Schulleben abträglich ist, und ich darf das Gerät bis auf Weiteres nicht mehr in der 

Schule verwenden. Die Klassen- bzw. Stufenleitung entscheidet über den entsprechenden Zeitraum. 


